
Landschaftspflegerische Maßnahmen

V1
Ober- und Unterboden sind innerhalb des Baufelds getrennt zu lagern und nach
Möglichkeit vor Ort wieder einzubauen. Überschüssige bzw. für den
Wiedereinbau ungeeignete Erdmassen sind fachgerecht zu entsorgen. Bei
allen Arbeiten ist die DIN 19731 zu beachten (ohne Darstellung im Plan).

V2 Bauzeitenregelung: Bauzeitenregelung: Gehölzrodungen sind zwischen dem 1.
März und dem 30. September eines Jahres verboten.

V3 Teil-Erhalt der Streuobstwiese entlang des Wirtschaftsweges.

E1 Neuanlage von Streuobstwiesen durch Pflanzung von Obstbaum-
Hochstämmen und Etab-lierung einer extensiven Grünlandnutzung.

E2
Entwicklung eines standortgerechten Erlen-Ufersaumes entlang des
Mühlscheiderbaches durch Entfichtung eines 5-m breiten Streifens beiderseits
des Baches und Pflanzung standortgerechter Gehölze (externe Maßnahme,
siehe Umweltbericht).


